
 

 

Über „Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung 

oder Abschlussprüfung“ verfügt nicht nur, wer bereits 

Organmitglied einer Kapitalgesellschaft mit der Zustän-

digkeit für diesen Bereich war. Auch ist nicht erforder-

lich, in der Vergangenheit bereits schwerpunktmäßig be-

ruflich mit diesen Bereichen befasst gewesen zu sein. 

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Bi-

lanzrechts (BilMoG) am 29. Mai 2009 sieht § 100 Abs. 5 AktG 

vor, dass im Aufsichtsrat kapitalmarktorientierter Gesellschaf-

ten mindestens ein unabhängiges Mitglied über vorgenannten 

„Sachverstand“ verfügen muss. 

Der Begriff ist auslegungsbedürftig. Es ergibt sich nicht ohne 

Weiteres aus dem Gesetz, welche Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen, um diesem Kriterium gerecht zu werden. Im 

Rahmen einer Anfechtungsklage hatten das LG München nun 

Gelegenheit, die Anforderungen zu konturieren. 

Im konkreten Fall konnte der Aufsichtsratskandidat 10-jährige 

Erfahrung in der verantwortlichen Führung des gesamten 

operativen Geschäfts eines Unternehmens vorweisen. Mit Bi-

lanzierung und Quartalsbericht gehörte das Finanz- und 

Rechnungswesen zu seinen Aufgaben. Dies reichte dem Ge-

richt unter Berufung auf die Regierungsbegründung, die aus-

führt, dass der Sachverstand auch bei fachkundigen Ange-

stellten aus den Bereichen Rechnungswesen und Controlling 

angenommen werden kann, die sich entsprechende Kennt-

nisse im Zuge ihrer Tätigkeit durch Weiterbildung angeeignet 

haben. 

Praxishinweis: Die Qualifikationsanforderung ist seit Inkraft-

treten des Gesetzes im Rahmen jeder Neuwahl eines oder 

mehrerer Aufsichtsratsmitglieder zu berücksichtigen. Wenn 

kein Mitglied das Kriterium erfüllt, muss ein entsprechender 

Kandidat aufgestellt/gewählt werden. Es wird sich zeigen, ob 

Obergerichte striktere Maßstäbe anlegen, als der Wortlaut 

des Gesetzes und das LG München nahelegen. 
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 Ihre Ansprechpartner  
zu diesem Thema 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Bitte senden Sie mir das Urteil des LG München per Email zu. 
 
� Bitte senden Sie mir das Update Compliance Kapitalmarktrecht zu-

künftig per Email zu – kostenlos, unverbindlich, jederzeit kündbar. 
 
� Ich möchte das Update Compliance Kapitalmarktrecht nicht mehr er-

halten. 
 
Fax-Antwort an:  +49 (0) 221 2052-1 
E-Mail-Antwort an:  kapitalmarktrecht@heuking.de 

 Versandservice und Kontakt 
 
Ihr Name:  ................................................................................
 
Ihre Email-Adresse:  .................................................................
 
Anmerkungen: ..........................................................................
 
..................................................................................................
 

 

 
Diese und alle weiteren Ausgaben des Update Compliance finden Sie im 
Internet unter www.heuking.de/aktuelles/newsletter 
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